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22 ) Bekanntmachung des Militair-

Collegiums vom 23 . Juli , publ.
den 3 1. Juli 183Y.

Bctr . die Auf- Das Militair - Collegium hat in Erfahrung

Wehrpflichtigen , bringen müssen , daß die Aemter und Stadt-

uÄsuchMg vor Magistrate behuf Sistirung der Wehrpflichtigen,
d. Recrurirungs- sowohl in dem Termine zur Untersuchung vor
Commchlon oder ' ^ . . . . . . .
im Eintritts - der Recrutirungs -Commission , als im - Eintritts»

MMnir ^ Eolle! Termine , sich , mehrfach aus eine Aufforderung

h "bm^ öffentlichen Blättern , oder auf mündliche An¬
weisungen beschränken , oder wohl gar in dieser
Beziehung Alles den Kirchspielsvögten überlas¬
sen, während doch der § . 23 - des Recrutirungs-
gesetzes ausdrücklich eine amtliche  Vorladung
anocdnet , solche auch durch die Wichtigkeit des

Gegenstandes durchaus geboten wird.

Das Militair - Collegium sieht sich daher
veranlaßt , den Aemtern und Stadtmagiflraten

zur Pflicht zu machen , alle Wehrpflichtige , welche
sich zur Untersuchung vor der Recrutirungs-
Commission , oder im Eintritts -Termine vor dem
Milirair -Collegium zu stellen haben , dazu durch

förmliche schriftliche Ladung zeitig aufzufordern,
und werden die Aemter für jeden aus der Nicht¬

befolgung dieser Vorschrift etwa entstehenden

Nachtheil verantwortlich gemacht.
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